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Kommentar zum Arbeitsprogramm
des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes.

IV.

Sozialpolitik.
Im Vorstehenden haben wir uns befasst mit den

Bestrebungen der Gewerkschaften zur Verbesserung

der Lohn- und Arbeitsbedingungen. Geben wir
uns nun aber auch Rechenschaft darüber, dass es
Dinge gibt, die in einem Gesamtarbeitsvertrag nicht
geregelt werden können. Werden wir uns dessen
bewusst, dass wir nicht nur Angehörige einer
Berufskategorie oder eines Industriezweiges, sondern
einer grösseren Gemeinschaft, des Staates sind. Als
Glieder des Staates sind wir dessen Gesetzen
zwangsläufig unterstellt. Ob diese Gesetze gut sind
oder schlecht, ist auf unser Wohlbefinden von sehr
bedeutendem Einfluss. Als Gewerkschafter interessieren

wir uns daher für das weite Gebiet des
Arbeiterschutzes.

Arbeiterschutzgesetzgebung. Die Bedürfnisse
der»Arbeiter sind hier in den grossen Linien
gleichgerichtet: Schutz vor Ueberanstrengung, Licht und
Luft, hygienische und sanitäre Einrichtungen,
Schutz gegen Unfallgefahren, Arbeitsrecht. In manchen

Arbeiterkreisen glaubt man, des gesetzlichen
Schutzes entbehren zu können; man stützt sich
auf die Kraft der eigenen gut ausgebauten Organisation.

Diese Meinung trügt. Wohl ist richtig, dass
das im Gesetz niedergelegte, die Fixierung eines
faktisch von einem bedeutenden Teil der Arbeiter
erreichten Zustandes ist. Der gesetzliche Charakter
bestätigt dann diesen Zustand und gestaltet ihn
gemeinverbindlich. Damit wird er für die Gesamtheit

erst wirtschaftlich tragbar, weil sich auch die
Renitenten ihm nicht mehr entziehen können. Wir
verlangen also, dass der Bund, die Kantone und
Gemeinden Gesetze und Verordnungen erlassen die

geeignet sind, Gesundheit und Leben der Arbeiter
zu schützen und diesen Schutz zu gewährleisten.

Bei der Geltendmachung von Schutzbestimmungen

sollen die Erfahrungen der Wissenschaft
zu Rate gezogen werden. Auch ist es notwendig,
dass ein Ausgleich der Interessen der Arbeiter
gesucht wird. Die Geschichte lehrt, dass es
allenthalben grosser Anstrengungen bedurfte, um den
Arbeiterschutz vorwärts zu bringen. Wie oft hörten
wir den Einwand, eine Schutzbestimmung sei nicht
tragbar, sie bedeute den Ruin der Industrie. Man
war es gewohnt, die Kosten des Arbeiterschutzes
nicht am Wert der Arbeitskraft zu messen,,
sondern am entgehenden Gewinn. Dessenungeachtet
erwies es sich, dass der Arbeiterschutz der
Gesamtheit zum Segen gereichte und ein
volkswirtschaftliches Plus darstellt.

Typisch für die unendlichen Schwierigkeiten,
mit denen der gesetzliche Arbeiterschutz rechnen
muss, ist der Kampf um die Verkürzung der
Arbeitszeit. Im Jahre 1877 kostete es die grösste
Mühe, die 66 Stundenwoche in das erste eidgenössische

Fabrikgesetz zu bringen, weil damals wohl
der Elfstundentag in den Städten die übliche
Arbeitszeit war, immerhin aber in manchen Industrien
und Gewerben noch 12 und 13 Stunden pro Tag
gearbeitet wurde. Unter dem Elfstundentagsgesetz
setzte der Kampf um den Zehnstundentag ein, der
jahrzehntelang währte. Als um das Jahr 1900 herum

die Forderung auf Revision des Fabrikgesetzes
und Einführung des zehnstündigen Maximalarbeitstages

erhoben wurde, betrachtete man das noch als
Vermessenheit. Im ersten Jahrzehnt unseres
Jahrhunderts wurde der Kampf um die Arbeitszeitverkürzung

von den Gewerkschaften mit besonderer
Energie geführt, so dass in der Tat beim Abschluss
des Revisionswerkes im Juni 1914, das die 59stun-
denwoche brachte, die Arbeitszeit in der Hauptsache

schon auf dieser Basis angelangt war. Die
Fabrikstatistik von 1911 zeigt das sehr eindrucksvoll.
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